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1 Zweck

Dieses Reglement soll helfen Unfalle, Vergiftungen, Brande und Explosionen bei der
Verwendung von Fliissiggas (Butan/Propan) zu vermeiden.

Es ist ein Hilfsmittel zum Nachweis der Sorgfaltspflicht des Veranstalters und des
Standbetreibers beim Einsatz von Gasgeraten (Flissiggasanlagen).

2 Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich dieses Reglements umfasst bewilligungspflichtige Veran-
staltungen und Festwirtschaften mit Verkaufsstanden aller Art.

Es wird fir mobile und in Fahrzeugen oder Anhangern eingebaute Gasgerate an-
gewendet.

Das Reglement richtet sich nicht an private Veranstaltungen.

3 Vorgehen

Der Nachweis, dass ein Gasgerat an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung

sicher betrieben werden kann, liegt in der Verantwortung der Benltzer von Gasge-

raten und erfolgt in zwei Stufen:

1. Nachweis fiir ein sicheres Gasgerat durch jahrliche Gaskontrolle (Kontrollbe-
scheinigung und Vignette, siehe Abschnitt 4.2)

2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfillen der
»,Checkliste Veranstaltung” bei jeder Veranstaltung (siehe Abschnitt 4.3)

4 Umsetzung

Der Veranstalter erklart die Anwendung dieses Reglements fir seine Veranstaltung
als verbindlich. Damit werden folgende Anforderungen gestellt:

4.1 Anforderungen an den Veranstalter

Der Veranstalter gewahrleistet, dass nur Standplatze bzw. Aufstellungsorte fiir den
Einsatz von Gasgeraten zugeteilt werden, bei denen:

o die Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abflihren der Abgase gewahrleistet sind
o im Umkreis von mindestens 1m keine Ansammlung von Fllssiggas (z.B. in Ab-
flissen, Entwasserungen, Schachten, Mulden usw.) moglich ist




Arbeitskreis LPG

fur Sicherheit mit Flissiggas

4.2 Kontrolle der Gasgerate

Fir jedes eingesetzte Gasgerat muss eine glltige , Kontrollbescheinigung Veranstal-
tungen” vor Ort vorliegen und eine Vignette angebracht sein.

Die Kontrolle der Gasgerate sollte rechtzeitig

A/ \beitskreis LPG
vor der Veranstaltung erfolgen. S

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Es diirfen nur Personen mit gepriiftem Fachwissen =
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Kontrollen an Gasgeraten vornehmen. Die Liste
der vom Verein Arbeitskreis LPG gepriiften und
zugelassenen Gaskontrolleure ist zu finden unter:
www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/.

Bei einer Kontrollbescheinigung ohne festgestellte
Mangel werden die Vignetten mit einer Glltigkeit
von 1 Jahr an jedem Gasgerat angebracht und

je eine Kontrollbescheinigung ausgestellt.

Ausschlaggebend ist die entsprechende Kontrollbe-
scheinigung auch wenn die Vignette beschadigt ist! ==

Gasgerate, welche Mangel aufweisen, dirfen
nicht betrieben werden.

4.3 Sicherer Betrieb der Gasgerate

Der Betreiber hat bei jeder Veranstaltung durch Ausfillen der ,,Checkliste Veran-
staltung” nachzuweisen, dass der Betrieb der Gasgerate sicher ist.

Der Standbetreiber ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit den
Gasgeraten arbeiten, tiber den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind.

Zusatzliche Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu berticksich-
tigen.

Die Einhaltung dieser Vorgaben kénnen durch die Bewilligungsinstanzen kontrol-
liert werden.

5 Weitere Bestimmungen

e Verordnung liber die Unfallverhiitung (VUV)

e  EKAS-Richtlinie 6517: Flussiggas, Lagerung und Nutzung (www.suva.ch/6517.d)

e Reglement fur Kontrolleure, Verein Arbeitskreis LPG
(www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/)

e  VKF Brandschutz-Merkblatt 2002-15: Zeltbauten fir temporare Veranstaltungen
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https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/
http://www.suva.ch/6517.d
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/)
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/

Download unter: www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/

Arbeitskreis LPG

AR fUr Sicherheit mit Flissiggas

Checkliste Veranstaltungen *
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ung s | &

1. Allgemeines

Stimmen Druckregleranschliisse und Gasflaschenanschllsse liberein?

(Keine Druckregler mit deutschen Anschliissen an schweizerischen Gasflaschen & O O

keine Druckregler mit schweizerischen Anschlissen an deutschen Gasflaschen)

Sind geeignete Léschmittel (z.B. Feuerléscher, Loschdecke) vorhanden? O O

Sind alle Gasgerate mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die 0 0O

entsprechenden ,Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen® vor Ort vorhanden?

2. Instruktion der Mitarbeiter

Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme tGber den Umgang mit den Gasgeraten

instruiert worden?

Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgefiihrt?

Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit Gberpriift? 0

(z.B. mittels Lecksuchspray)

3. Aufstellung der Gasflaschen

Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert? O O

Sind Gasflaschen (fiir den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem

Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanédlen, Schachten und O O

Gruben aufgestellt?

Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden? O O

Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber 0 0

2 m vom Verbrauchsgerat entfernt, gelagert?

Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische 0 0

Beschadigung gefahrdet sind, ausreichend geschitzt?

4. Schldauche

Werden nur armierte und fir Fliissiggas zugelassene Schlduche (z.B. orange oder O O

schwarz) verwendet?

Weisen die Schlauche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte O O

Schadigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfarbungen, Klebeband)

Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schlduche 0 0

eingehalten?

Standb e re D . ... e

ANIASS.] Ol e cmmmmmmmnsmmsmamsm s s e e s e e 0 8 i S R e A S A P
......................................... Standnummer s e TRE T

Datum Unterschrift  ......ooiii



https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/

	1 Geltungsbereich
	2 Begriffe
	3 Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz
	3.1 Allgemeine Brandverhütung (siehe Anhang)
	3.2 Organisatorischer Brandschutz
	3.3 Dekorationen
	3.4 Feuer und Pyrotechnik

	4 Verwendung von Baustoffen
	5 Brandschutzabstände zu benachbarten Bauten und Anlagen
	6 Flucht- und Rettungswege
	7 Bestuhlung in Zeltbauten mit grosser Personenbelegung  (siehe Anhang)
	8 Kennzeichnung von Fluchtwegen; Sicherheitsbeleuchtungen  (siehe Anhang)
	9 Löschgeräte und -einrichtungen
	10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA
	11 Blitzschutzsysteme
	12 Heizen und Kochen (Wärmetechnische Anlagen)
	13 Gültigkeit
	Anhang
	1 Geltungsbereich
	2 Begriffe
	3 Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz
	3.1 Allgemeine Brandverhütung (siehe Anhang)
	3.2 Organisatorischer Brandschutz
	3.3 Dekorationen
	3.4 Feuer und Pyrotechnik

	4 Verwendung von Baustoffen
	5 Brandschutzabstände zu benachbarten Bauten und Anlagen
	6 Flucht- und Rettungswege
	7 Bestuhlung in Zeltbauten mit grosser Personenbelegung  (siehe Anhang)
	8 Kennzeichnung von Fluchtwegen; Sicherheitsbeleuchtungen  (siehe Anhang)
	9 Löschgeräte und -einrichtungen
	10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA
	11 Blitzschutzsysteme
	12 Heizen und Kochen (Wärmetechnische Anlagen)
	13 Gültigkeit
	Anhang



